
Rr. r.

^ ^ ekret vom 22 . Resolution vom i 8. Iänee 1784 , über Vortrag
vom 9 . Dezember 178z - Mähren . Die «katholischen Unterthancn sind
zwar die Zehenden , Stolgebühren und andere ähnliche in die Kongrua ringe-rechnete Geld und Naturalabgaben an die katholischen Pfarrer abzmragen ver¬
pflichtet. Hingegen könne» solche nicht verhallen werden , bet den Kirchen
Nachtwachen persönlich zu verrichten, oder statt dieser Schuldigkeit eine Ent¬
geltung zu leisten; so wie ihnen auch eben so wenig die Stellung der Fuh¬
ren zum Kirchenbau , oder um den katholischen Geistlichen zum Gottesdienste»
Christenlehre und anderen Geschäften der Seelsorge abzuholcn, auszulasten ist,
als welche Verbindlichkeit ausschliessend den katholischen Untcrrhanen obliegt,
Den Predigern der tolertrten Religionen ist bei Verlust des Amtes , und un¬
ter der den Wtnkelschretbern angedrohten Bestrafung , verboten, für ihre Glau-
bcnsverwandten Klagschrtften zu verfassen, die Unterthanen zur Widerspenstig¬
keit gegen ihre Obrigkeiten , oder die katholische Geistlichkeit aufzufodern , und
sich als Vertreter der erstereu bet vorzunehmenden Untersuchungen gebrauchenzu lassen.

Nr» 2.
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Rr. 2.

Dekret vomi 2/Resolut . vom 12. Februar 1784 , über Vortrag
vom zr . Dezember i? 3 Z. Mähren . Die «katholischen Gemeinden und Fa¬
milien können, nach Belieben , von .dem augsburgischen zum helvetischen Glau¬
bensbekenntnisse, oder umgekehrt , übertreten, und wenn die gesetzmäßige An¬
zahl Familien vorhanden ist , ein Bethaus aufführen , und stall ihres ehmali-
gen Predigers einen andern von derjenigen GlaubevSlehre , welche sic erst an¬
genommen haben, beruffen.

Rr. z.

patent vom r6 . Februar 1784 . Galizien . In der neuen königli¬
chen Stadt Podgorze wird allen zur augsburgischen , helvetischen, nicht verei¬
nigten griechischen und armenischen Kirche gehörigen Personen die Niederlas¬
sung , die Ectheilung des Bürgerrechts und die Wahlfälligkeit zu alle:, Ma-
gistratsbkdienungen bewilliget. Sich Ansiedlungsfach Nr . z. §. r . » . §. 15.

Rr. 4.

Dekret vom 29 . Februar i? 84 , über Vortrag der geistlichen
Sofkommission vom - 7. Dezember 176Z . Generale . In den mit «katho¬
lischen Unterthanen vermischten Gegenden müsse» die Bischdffe vorzüglich ge¬
schickte und bescheidene Geistliche als Seelsorger anstellen. Sieh geistliche»
Fach Nr . 49.

Rr. Z.

Dekret vom i ; . Resolut , vom 8 . April , über Vortrag vom 29.
Mär ; 1784 . Galizien . Ob die Wiedertaüfer auf den Kameralherrschastcn
Galiziens als Ansiedler angenommen werden dürfen . Sieh den Nachtrag
zur Gesetzsammlung über das Anfledlungsfach Nr . 9.

Rr. 6.
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Nr. 6.

Dekret vom 26. April 1784. Generale , mit Ausnahme Gali¬
zien , Tyrol und Vorderöstcrreich . Die Gubernien haben halbjährig den
Zuwachs oder Abfall der geduldeten Reltgioneverwandten anzuzetgen, mtt der
Bemerkung, zu welcher Kirche der Protestanten , ob nämlich zur augsburgt-
scheu oder helvetischen, die Gemeinden gehören, und welche von beiden ander
Zahl der Mitglieder zu oder abgenommen habe?

.

Nr. 7.

Dekret vom 6. May 1784. Galizien . Die Ehen zwischen Katholischen
und Protestanten sind zuläßlich, und die sich htcrinfallS widerspenstig bezeigen¬
de Geistlichkeit wird gestraft. Sieh polizeyfach Nr . 69. §. z.

Rr. 8.

Dekret vom ro . May 1784 - Generale . Die öffentliche Verkündi¬
gung der sich verhcurathcnden Protestanten soll sowohl in ihren Bethaüsern,
als in den katholischen Kirchen geschehen. Sieh geistliches Fach Nr . m.

Rr. 9.

Dekret vom 17. Resolut , vom in . May 1784- Generale . Den
«katholischen Geistlichen steht zwar frey, ihre nahe, oder auch entfernt woh¬
nenden GlaubenSverwandten zu besuchen, und in Krankheitsfällen das Abendmahl
zu reichen. Ausser dem einzigen Erkrankungsfalle aber ist es den Predigern nicht
erlaubt , in Prtvatwohnungen das Abendmahl auSzuipenden, oder andere Reli-
gionSübungeo vorzunehmen, wozu lediglich die öffentlichen Dechaüftr bestimmt
bleiben,

B Nr. ra.
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Rr . io.

Dekretvvm 5. über Billiet vom 4. Julius 1734 . Böhmen . Dl«
sogenannten Leisten , welche vor einiger Zelt aus Böhme», theilS nach Sieben-
bürgen, theilS nach Galizien und in die Bukowina übersetzet worden, erhalten
wegen ihrer angezcigten Besserung die Frcyheit, in ihr Vaterland zurückzukchre».
ES sind ihnen auch ihre Kinder, so wie die vormals besessenen Haüser und Grün¬
de , und der Nützungsbetrag der letzteren, jedoch nach Abzug der auf die Erzie¬
hung der Kinder verwendeten Kosten, zurückzustellen. Es müssen aber dessen un¬
geachtet die OrtSvbrigkeiten das Betragen dieser Leute Aecs beobachten.

Mn.
. .

Dekret vom L. Resolut , vom z. Julius , üb«r Vortrag vom 24.
Junius 1784. Galizien . Len zu Lemberg befindlichen nicht unikten Griechen,
odschon sie bet weitem nicht die zu Eröffnung eines Berhauses vorgeschriebe»«
Normalzahl ausmachen, wird die Freyhett gestattet, in einem Privathausc ihren
Gottesdienst zu halten, und dasselbe nach ihren ReligionSgebraüchen einzurichten.

M 12.

Dekret vom 9. Resolut , vom L- Julius 1734. Böhmen . Den
^genannten Israeliten wird ebenfalls gestattet, nach Böhmen in ihre GeburtSc»
ter zurückzukchren, und sie find wegen der Zurückgabe der Haüser und Gründe
auf die oben Nr - io vvrgeschriebene Art zu ^ handeln.

Rr. i;.

Resölntion vom 12. über Vortrag vom 5. Julius 1784. Böh¬
men . In den Privilegien der Städte sind alle Stellen , welche dem eingeführ«
len DulduugSWeme widersprechen, hiwvegjustreichen.

Rr. 14.
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Nr. ich

Dekret vom 22. Resolut, vom rz«über Vortrag vom 5. Ju¬
lius 1784- Mähren.

Instruktion für das Konsistorium des augsburgischen Glaubens»
bekenntniffeS-

I. Abschnitt-
Von der Wahl und Ernennung des Präses, der Konsistorialbeisi-

tzer, des untergeordneten KanzleypersonalS, der Prediger und^
Schullehrer.

§. i. Die Ernennung des Präses hängt ganz allein von dem Landesfür¬
sten ab.

§. 2. Die Wahl der Konsistorialbctsitzev, der Prediger bet einzelnen
Kirchen und Bethaüscrn, wie auch der Ktrchenvorstcher, ist den Protestanten unter
der Bedingung Vorbehalten, daß durch die LandeSstelle die Dcstätttgung des Mo»
uacchen etngeholtt werde.

§. z. Das Konsistorium bestättiget unmittelbar die von den Kirchen-
Vorstehern gewählten Schullehrer, wenn solche die von den Gesetzen wesentlich
vorausgesetzten Eigenschaften zum Lehramle besitzen.

§. 4. Das übrige bei der Kirche zu*) Teschen besindltche Personal,
als der Kassier, Kantor, Küsteru. s.w. wird von den Kirchenvorstehern ernen¬
net, ohne daß hiezu die Lestättigung des Konsistoriums, oder eine Einführung
der ernennten Personen erfoderltch ist.

§- 5- Die wegen der Wahl der Prediger, Schullehrer und Kirchenbedien¬
te» zu Teschen ausgestellten Sätze haben auch auf andere Dcthaüfer ihre Anwen¬
dung. Len Patronen ist die Auswahl in' Besetzung dieser Aemter mit der
Einschränkung eigen, daß in Ansehung der Schullehrer zuvor, die Gutheissung.
der Landesstelle eingcholet werde.

Br . §. 6.

*). Das Konststorium war damals noch zu Ttschrv»



6 Fortsetzung der Gesetzsammlung
§. 6. DaS Konsistorium besteht aus vier protestantischen, nämlich aus

zween weltlichen und eben so vielen geistlichen Beisitzern. Der Präses ist stets
von der herrschenden Kirche. Zum Sekretär schlägt das Konsistorium drey ge¬
schickte aus den Erbländcrn gebürtige Personen dem Gubernium vor, um eine
derselben auSzuwählen.

II. Abschnitt.
Don der Einführung und Sitznehmung des Präses, der Räthe und

des Sekretärs. -

§. 7. Jeder vom Hofe bestätigte Beisitzer oder Sekretär wird zum Kon¬
sistorium vorgcladcn, in Eidespfltcht genommen, und öffentlich vorgestellet.

§. 8. In Ansehung des Präses bedarf es keiner öffentlichen Einführung,
noch der EtdeSablegung; denn in lenem Falle, wenn er noch nicht beeidiget wä¬
re, wird das Gubernium denselben zur Ablegung des Diensteides vorladen.

Eidesformel
für einen Beisitzer des Konsistoriums.

„ Ihr werdet einen Eid Gott dem Allmächtigen schwören, und bet eu-
„ rer Ehre und Treue geloben, dem( hier wird die Titulatur des Monarchen
,, vorausgeschtckt) Joseph dem II. und nach demselben den aus allerhöchst De-
„ roselben Geblüt und Geschlcchte nachkommendcn Erben getreu und gehorsam
„ zu seyn: und daß, nachdem ihr zu einem Assessor bet dem angesteüten Konsisto«
„ rtum der augsburgischen Konfession ernennet und brstättiget worden, ihr in
„ dem euch aufgetragencn Amte alles dasjenige, was diek. k. Instruktion vor«
,, schreibt, getreu erfüllen, über dtek. k. Gerechtsamen handhaben, alle schon cr-
„ gangenen, oder künftig noch ergehenden Verordnungen genau befolgen, und,
„ auf daß solche nicht nur von euch durchgängig beobachtet, sondern auch bet
„ allen vorkommendeu Konsistortaifällen euer Votum nach den, vermög allcr-
„ höchster Bewilligung, besonderen protestantischen Kirchen und Konsistorialrech-
„ teo, nach bestem Wissen und Gewissen, ohne Ansehen der Personen, oder Re-
„ iigivn, oder Partheyltchkeit ertheilet werde, eifrigst trachten wollet, und sollet. ,,
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Auf diese vom Präses vorzuirsende Formel wird sodann geschworen:

„ Wie mir itzt vorgehalten worden, und ich in allem wohl und deutlich
„ verstanden, demselben soll und will ich treu und ffetssig Nachkommen, so wahr
„ mir Gott helfe. Amen.

§. 9. Eben diese Eidesformel wird auch vom Sekretär, jedoch mit
Rücksicht auf dessen verschiedene Bestimmung beschworen. Er verpflichtet sich
durch den Eidschwur zum Gehorsam und Unterwürfigkeit gegen den Präses und
die Konsistortalbetsitzer, zur schleunigen und übereinstimmenden Verfassung der
Expeditionen mit den Rathsschlüssen, zur Geheimhaltung dieser letzter», kurz zuallen
aus der Bestimmung eines Sekretärs fließenden Verbindlichkeiten.

III.  Abschnitt.
Don den NathSsihungkn, Vorträgen und' Erledigung der

Konsistvrialgeschäste.
§. io. Der Präses wird zu den Derathschlagungen des Konsistoriums,

und zu sicherer Aufbewahrung des Archivs, schickliche Zimmer bestimmen.

§. ii . Die Zahl,der Sttzungstage hängt von der grösser» oder gcrin«
geren Menge der sich darbictenden Geschäfte, so wie die Zeitbestimmung zur Be-
rachschlagung, vom Präses ab.

§. 12' Bei vorfallenden Reisen, oder wenn ein Beisitzer auch nur über
Nacht von seinem Bestimmungsorte sich entfernen wollte, muß derselbe hievon
dem Präses die Anzeige machen. Dauert die Abwesenheit durch eine längere
Zeit, oder wird ein Konsistorialrath krank, so wird der Präses das Referat ent«
weder unter die übrigen Beisitzer verthcilcn, oder dessen Besorgung dem Sekretär
auftragen; der aber keineswegs eine entscheidende, sondern nur eine den Gegen¬
stand aufklärende Stimme hat.
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§. r; . Dle Abthkilung des Referats miter die Beisitzer, so. wie die

DorauSbesttmmung: ob eine Angelegenheit ausser der Sitzung durch Zustel¬
lung der Akten an alle Konsistortalräthe, um ehre Meinung schriftlich beisetzen zu
können, oder in'der öffentlichen Derathschlagung entschieden werden soll? ist ein
Geschäft des Präses. ' . '

IV. Abschnitt.
Bon der Behandlungsart der Geschäfte, oder sogenannten

Manipulation.
§. 14. Das den Länderstellen vorgeschricbcnr ManipukatlonSverfahrm,

welches die erleichterte Uebersicht, und die bündige Kontrole aller in die verschiede¬
nen Zweige der Staatsverwaltung einschlagenden Gegenstände zur Absicht hat,
und eben deßwegen eine grössere Anzahl mitwlrkender Beamten voraussetzt, Laßt
sich auf das Konsistorium, das nur aus wenigen Personen zusammengesetzt ist,
dessen Gerichtsbarkeit auch alle Justiz, Jurisdiktions und Ehesachen entzogen, und
demselben lediglich die Gebräuche beim Gottesdienste und die Aufrechthaltung
der Ktrchenzucht Vorbehalten worden, unmöglich amvendew

§. 15. Die einfachste und der Bestimmung des Konsistoriums ange¬
messenste Manipulationsart ist, daß dem Präses zuerst alle einlaufenden Erhebt?
ten dargebracht, von ihm mit dem Präsentatum bezeichnet, und dem Sekretär,
um ste entweder dem gewöhnlichen, oder vom Präses insbesondere ausgewählten
Referenten mzustellen, übergeben werden. Der Sekretär bemerkt auf dem Erhi-
bttum die fortlaufende Numer und den Namen des Referenten, mit der bei gefug¬
ten Erinnerung, ob dasselbe in oder ausser der Rathsversammlung vorzutragett
fey? Ist der Gegenstand erlediget, so verfasset der Sekretär die, nach Beschaf¬
fenheit der Sachen, in einen Bericht, Dekret oder Dekretation einzukleidende Ex¬
pedition, und läßt solche in dem Kanzlepjimmer, welches zugleich zu Aufbewah¬
rung der Akten bestimmt ist, durch den Kanzelisten ms Reine schreiben. Diesem
lttzrern liegt die, Verpflichtung ob, über die Aktenstücke einen ordentlichen
Inder zu führen, Und dieselben, nach einer geschickten Abtheilung der Materien,
in die Negistrarursfacher niederzulegcn. Der Sekretär formiret aus dem Echt*
Littnprotokoll einen gedrängten Auszug, oder dm sogenannten Elenchus, wel-
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chen der Präses während der Berathschlagung, um die Gegenstände der Session
nach der Folgordnung in voraus wissen zu können, vor sich liegen hat. . Jedem
Numer des ElcnchuS setzet der Sekretär den Rathfthluß bei, welcher aus dek
Mehrheit der Stimmen, ohne daß der Präses sich das Recht einer doppelte»
Stimmgebung zuetgiien darf, erwächst. Durch diesen einfachen Weg erhält daS
Konsistorium zugleich ein ordentliches RathSprotokoll.

V. Abschnitt.
Bon der Gerichtsbarkeit des Konsistoriums.

§. i6. Alle Protestanten, ohne Unterscheid des Standes und der Kir-
Hrnbcdienungen, die sie verwalten, sind in Real und Personalsteeitigkeiten-denjeni¬
gen Gerichtshöfen unterworfen, welche die neue Prozeß und Gerichtsordnung
bestimmet hat.

§. 17. Die Prediger, Schullehrer und andere Kirchenbedienten sind
also dem Konsistorium nur in so weit, als von der sittlichen Aufführung der cr-
sseren, der Pflichterfüllung in den aufgctragenen Aemtern, in Bezug auf die Re¬
ligion und Aufrechthaltung der Kirchenzucht die Frage ist, untergeordnet.

§. 18. Das Konsistorium hängt, bis nicht ein Oberkonsistorium für
die ganze Monarchie ausgestellt seyn wird, von der Landesstelle ab, und der letz¬
teren muß es auch das Siegel, wenn es ein besonderes führen wollte, verlegen,

§. ly. Diejenige Gemeinde, welche wider die Tvlerairzpatcnte in der
Religionßfceyheit gekränket wird, kann sich an das Konsistorium, welches die Be¬
schwerde der Entscheidung dcö Gubeiniums verlege» wird, verwenden' Auf
gleiche Art werden auch die Bittschriften der Prediger und Kirchendiener, in
soweit sie auf das Toleranzsysiem einen Bezug haben,einbeglcltet.
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§. 2S. Die Pastoren sind keincrdiiigs befugt, die Personen, welche ein

.offenbar ärgerliches Leben führen, den Gottesdienst stören, oder sonst eine wider¬
spenstige Unfolgsamkeit gegen ihre Seelsorger zeigen, unmittelbar zu bestrafen,
sondern das Konsistorium wird , nach genauer Untersuchung, dem Gubernium sei¬
nen Bericht und Gutachten über die zu verhängend« Bestrafung erstatten.

VI Abschnitt.

Von der Prüfung, Ordination und Einführung der Prediger
und Kirchendiener.

§. 2r . Die von den Kirchenvorstehern und Patronen der Dechaüser,
denen das PräsentationSrecht zusteht, ernannten Kandidaten übergeben ihr schrift¬
liches Ansuchen, um zur Prüfung zugelassen zu werden, dem Konsistorium, wel¬
ches dasselbe mit seinem Gutachten an die Landesstclle befördert, Nach erhalte¬
ner Entscheidung, wird der Tag der Prüfung bestimmet, dieser sowohl den Kan¬
didaten als Vorstehern oder Patronen bekannt gemacht, und, nach vollzogenem
Examen über die Fähigkeit des Kandidaten, vom Konsistorium nach der Mehrheit
der Stimmen der Ausspruch gefällt, dieser aber dem Guberniuw durch einen
Bericht angezeigt.

§. 22 . Nach erfolgter Hofbestättigung, welche in der Urschrift allen
Beisitzern vorgezeigt werden muß, ist dieselbe sowohl dem Kandidaten, als Ktr-
chenoorstehern oder Patronen , Mt Bemerkung des zur seyerltchen Ordination be¬
stimmten Tages, welche in der Kirche, in Gegenwart des Konsistoriums und der
evangelischen Gemeinde, von dem Superintendenten in Begleitung mehrerer Pre¬
diger geschieht, bekannt zu machen.

§. 2z . ES darf jedoch das Konsistorium allerdings auch mit denjenigen
Kandidaten, die/ ohne augenblicklich in eine Predigerstelle einzutreten, lediglich
ein Zeugntß ihrer Fähigkeit zu erhallen wünschen, da- Examen vornehmen, und
ihnen die verdiente EmpfehluagSurkundeauSstclleu. Z. -4-
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§. 24. Bet den Dethaüsern in Schlesien wird der geprüfte und be-

stättigte Pastor von dem Superintendenten der Gemeinde vorgestellet, und fey-
erlich etngcführt. In Teschcn aber geschieht die Jnstallattonshandlung, sowohl
tn An ehung der Schulinspcktvrcn als Lehrer, nach der hergebrachten Ge¬
wohnheit durch die Ktrchenvorstrher. In Mähren und allen übrigen Erblän-
dcrn hingegen wird die Installation der Prediger, nach der Vorschrift vom
28. September 1782, durch einen Kommiffär des Kretöamtes vollzogen.

§. 25. Die von den Patronen ernannten Schullehrer müssen sich
dennoch beim Konsistorium einer Prüfung aus den ReligionSsätzcn unterzie¬
hen; immaffen diesem die Aufsicht darüber obliegt, daß keine unfähige oder
solche Personen, welche durch die Verordnungen ausgeschlossen sind, zu Pre¬
diger und Schullehrcrstellen befördert werden.

VII.  Abschnitt;

Von der Bestimmung des Superintendenten und der Aufsicht
über das sittliche Betragen der Kirchendiener.

§. 26. Der Superintendent beobachtet dle Aufführung der Prediger,
Schullehrer und Kirchenhediente», ermahnet dieselben in Geheim bet Hindan-
setzung ihrer Berufspflichlen, und machet bei nicht erfolgter Besserung dem
Konsistorium die Anzeige.

§. 27. Alles, was immer auf die genaue Befolgung der Schulvor-
, schriften einen Einfluß hat, gehöret zur Aufsicht des Superintendenten. Er

wohnet den Prüfungen der Schüler bei, schärfet den Ackern die Verbindlich¬
keit ein, ihre Kinder zum öffentlichen Unterrichte zu schicken; und falls sich
diese saumselig bezeigen sollten, macht er dem Patron die Anzeige, der solche
Aeltcrn mit den angemessenen Zwangsmitteln verhält, die Linder an den
Schulanstaltkn Theil nehmen zu lassen.

L §. 28.
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§. 28 . Stirbt cin Priester , so hat der Superintendent die Ein-

thetlung zu treffen , daß von den nächst befindlichen Predigern bis nach Verlauf
der Gnadenzcit , welche in Schlesien während eines halben Jahres der Wittwe
oder Kindern des Verstorbenen den Genuß der Einkünfte versichert, in dem erle¬
digten Bethausc der Gottesdienst gehalten werde.

§. 29 . Der Superinieudent erthetlet , nach vorläufiger Darzeigung des
schriftlichen Zeugnisses über Sitten und Studienverwendung , und vorgcnonimc-
ncr Prüfung de» vollendeten Theologen , mit Ausnahme der aus den preußischen
und kuhriachsischen Ländern gebürtigen , die Erlaubniß in den Lethaüfern seines
KirchensprengclS zu predigen.

. §. ZO. Bey der von Zeit zu Zeit vorzunchmenden Visitation muß der
Superintendent die Bet - Schul - und Prcdigcrhaüser , die Kirchengeratdschaftcn
u . s. w. besichtigen, die eingeführtc Andachtsordnung , das Betragen des Pastors
in Bezug auf seine Gemeinden , vorzüglich aber die Schuleinrichtung , ob diesel¬
be mit den Normalvorschriftcn übcreiustimme, genau untersuchen. Minder er¬
hebliche Sachen sucht er selbst bcyzulegen, Dinge von Wichtigkeit aber legt erber
Beurcheilung des Konsistoriums vor.

§. Zi . In Ansehung der Schullehrer macht bloß die sittliche Auffüh¬
rung derselben, und die Befolgung der allgemeinen Schulanstalten , nicht aber
auch die Prüfung der Lehrmethode , welche der Normalschüldirektion Vorbehalten
ist , einen Gegenstand der dem Superintendenten obliegenden Untersuchung aus.

§. Z2. Sollte der Superintendent künftig, wegen der zu zahlreich an-
gewachscncn protestantischen Gemeinden , allen diesen Dcrufspstichten Genüge zu
leisten, ausser Stand seyn, so wird das Konsistorium bey der Hofstelle das Ansu¬
chen machen, daß ihm ein Inspektor als Gch .lf bcigesetzct werde.

§. SZ. Jeder Superintendent und Inspektor unterhalten über die ihrer
Aufsicht untergeordneten Prediger und Kirchendiener ein Namensverzeichniß , in
welches sie zugleich den sittlichen Karakter und die Verwendung aller dieser Per¬
sonen, nach den bet den Prüfungen und Kirchenvisitationen gemachten Wahrneh¬
mungen , cinzutragen , und dasselbe nach dem Tode der Superintendenten , welcher
dem Konsistorium durch die Kirchenväter oder Patrone « ungesäumt zu melden ist,
tinjusenden haben. vm.
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VIII. Abschnitt.
Von Berlobnisien und Chen.

§. Z4> Auch in Bezug auf die Ehen der Protestanten, deren Zuläß-
ltchkeit oder Unzuläßlichkeit, und die Fälle einer anzusuchenden Dispensation,
müssen die allgemein kundgemachtcn Patente zur Richtschnur genommen werden;
jedoch ist den Protestanten unter den nämlichen Umständen, wo den Katholiken,
an ihre Dischöffe sich zu verwenden, gestattet wird, ebenfalls erlaubt , nach erhal¬
tener Dispensation des LandcSfürstcn, zu ihrer etwaigen Beruhigung eine geistliche
Dispensation beim Konsistorium anzusuchen.

§. zz . Während der Fasten und Adventzeit, oder in Privathaüsern,
ist die Trauung , ohne vorher die landesfürstliche Bewilligung auSgewirkt zu ha«
den, verboten.

IX. Abschnitt.
Von Ehescheidungen.

§. Z6. lieber die Ehescheidungen sprechen die weltlichen Richter, jedoch
müssen sich die Parcheyen zuerst an das Konsistorium oder ihren Pastor verwen¬
den, damit er die Beilegung der auSgtbrochcnen Irrungen versuche, und ihnen
ein Zeugntß ertheilc, daß ihm nach der Lage der Umstände die Trennung
billig , oder , wegen der nicht zu erwartenden Uibereinstimmung zwischen
den Eheleuten, nothwendig scheine.

X. Abschnitt.
Von den Geschäften, welche auf die Kirchenbedienten

ihren Bezug haben.
§. Z7- Die Prüfung der anzustellenden Prediger, Schullehrer, Kirchen¬

diener, die Zurückweisung der Unfähigen, die Abstellung der beim Kirchenperso-
nal sich zeigenden Mißbräuche, die Beilegung der auSgrdrochenen aus die Kir-

- Ls che«-
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chenzucht einfltessenden Irrungen( nicht aber andere Personal und Realbcschwer-
den der Ktrchenbcamten, als welche zu den gewöhnlichen GertchtSstellen gehören)
sind Gegenstände des Konsistoriums.

XI. Abschnitt.
Von Verwaltung des Kirchenvermögens, und Verwendung der

emfllkssenden Almosengelder.
«

§. 38- Jährlich müssen die bestellten Rechnungsführer über die Ver¬
waltung des Kirchenvermögcns Rechnung legen. Diese muß, in Ansehung der
Kirche zu Teschen, sowohl von dem Rechnungsleger als den Kirchenvorstehcrn,
in Ansehen anderer Bethaüser aber von dem Kassier, Patron und Pastor unter¬
fertiget, und in einer doppelten Abschrift an das Konsistorium, längstens inner¬
halb dreper Monate, nach Verlauf eines jeden Jahres, etngesendet werden.

§. zy. Der Präses trägt die Prüfung der einkommendcn Rechnungen
den weltlichen Beisitzern, jedoch mit der Vorsicht auf, daß immer einer die Rech¬
nungen des nämlichen Dcthauses zu prüfen habe, um stets im Zusammenhänge zu
bleiben. Die ausgestellten Mängelsposten werden den Kassierern zur Erlaüte-
rung zugestellet, nach aufgeklärten Bedenklichkeiten ihnen die Absvlutorien vom
Konsistorium ausgcferttget, und aus allen diesen Rechnungen ein vollständiger
Extrakt der LaudcSstelle vorgelegt, um den VcrmögenSstand der Kirchen und Bet-
haüser stets übersehen zu können.

§. 40. Die Vorsteher der Teschner Gnadenkirche sind zwar im Rainen
der Stände auch grössere nnd ausserordentliche Beiträge, als Besoldungen»
Mehrungen, Kosten zu neuen Bauführungenu. s. w. aus dem Kirchcnschatze an-
zuweisen befugt. Die Patronen hingegen, sobald es sich um einen ungewöhnli¬
chen, aus dem Schatze des BethauseS, oder der Almosenkasse zu bestreitenden und
50 Gulden übersteigenden Aufwand zu thun ist, müssen zuvor die Bewilligung

-der politischen Landesstelle durch das Konsistorium ansuchen.

XII.



»5über das Toleranzfach.
XII.  Abschnitt.

Von Visitation der Kirchen und Bethaüser.

41. Zn der Regel wird die Kirchenvtsitation jährlich einmal,
und zwar zu einer den Patronen undPredigern unbekannten Zeit vorgenvmmen.
Dieses Geschäft schlägt eigentlich in die Bestimmung des Superintendenten
oder Inspektors ein; allein das Konsistorium kann auch aus erheblichen
Gründen die Visitation einem andern auftragen, und, so oft dasselbe es für
nothwendig hält, die Patronen und Gemeindeabgeordneten vorladen.

§. 42. Sind zwo Kirchen, oder eine Mutterkirche mit einer Filial¬
kirche verbunden, so ist die Visitation entweder bei der Hauptkirche, oder der
Kirche desjenigen Orts , wo der Prediger seinen beständigen Wohnsitz hat,
vorzunehmen.

§. 4Z. Diejenige Gemeinde, bet welcher die Kirchenvisitation ge¬
schieht, vergütet dem Superintendentest die Kosten der Fuhre.

§. 44. Am Tage der Visitation hält der Pastor über einen vom
Superintendenten ausgewahltcn Spruch eine Kanzelrede, und prüfet chernach
die Jugend aus der Rcligtonslehre, wobeic§ auch dem Superintendenten
frcystehr, an die Jugend Fragen zu stellen.

§. 4; . Nach vollendetem Gottesdienste können die Patronen und Ge¬
meinden gegen den Pastor, die Schullehrer und Kirchendiener, oder auch die¬
se gegen die ersteren wechselseitig ihre Klagen anbrtngen. Minder wichtige
Dinge sucht der Superintendent sofort auSzugletchen, Irrungen von grösserer
Erheblichkeit aber berichtet er an das Konsistorium.

§. 46. Dann besichtiget er nebst dem Patron, dem Pastor und dem
Gemeindebevollmächtigtcn die Ktrchcngcräthschaften, die BethauS, Pfarr und
Schulgebaüde, und überlegt gemeinschaftlich, wie das Schadhafte auf die
leichteste Art auszubeffcrn scy. Nach diesem wird der VermögenSstand der
Kirche genau eingcschen, der Erfolg der ganzen Untersuchung aber in dem
an das Konsistorium etnschtckenden VlsitarionSprotokolle ausgezeichnet.

Tz §> 47.
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§. 47. Vorzüglich muß der Superintendent nachforschen, od der

Gottesdienst nach den angenommenen ReligtonSgebraüchen , zur festgesetzten
Zeit , und auf eine für die Glaubensgemeinde und Zuhörer erbauliche Art
»ollzogen werde?

§. 48. Nimmt der Superintendent selbst wahr, oder wird ihm mit
Zuverlässigkeit die Untreue oder Hinlässigkeit des Kassier- gemeldet, so ist er
verpflichtet , darüber sogleich dem Konsistorium die Anzeige zu machen, und
dieses hat schleunigst das nöthige vorzukchren.

§. 49 . Aus der Kaffe jeder einzelnen untersuchten Kirche erhält der
Superintendent z Gulden , sind aber deren zwo unter einem Pastor verdua - '
den , 5 Gulden als eine Belohnung.

§. zo . Da die neuen zur protestantischen Kirche übergctretenen Ge¬
meinden die Bethaüfer aus ihrem eigenen Vermögen errichten , und auch den
Unterhalt abreichen, so ist nvthwendig , daß zur Kirchcnvisitation , nebst den
Gemeindeabgeordncten , ebenfalls ein Bevollmächtigter der Grundobrtgkeit bej-
gezvgen, und dessen Namen sowohl, als die etwa» von Seite der Herrschaft,
in Absicht auf die Kirchenzucht und Vermögensverwaltung der Bcthaüler , ge¬
machten Verbesscrungsvvrschläge , in dem Visitatipnsprotokolle ausgezeichnet
werden.

XIII.  Abschnitt.
Von Dienstentfktzlmgen der Kirchenbedienten auf eine Zeit , oder

für beständig.

§. rz . Die Vergehungen der Pastoren, Schullehrer und Schulhäkter-
rn so weit diese auf den sittlichen Lebenswandel Bezug haben, bestraft das
Konsistorium nach den Graden der Bösartigkeit, entweder mit ernstlicher Er¬
mahnung, oder auch mit Die '-stentsedung auf eine Zeit ; jedoch blecht Vcr Par-
rhey , falls sie sich durch den Ausspruch des Konsistoriums widerrechtlich ge¬
kränkt glaubte, der Rekurs an das königliche Gudernium unvcrswrankt. Ist
aber das Verbrechen von solcher Beschaßenheit, daß es den gänzlichen Ver-
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tust der Kirchenbedienung nach sich zieht, so muß der Ausspruch unmittelbar
vom Landesfürstcn gefället werden. Uibrigens versteht es sich von selbften,
daß Dicnstcnrsetzungen oder Suspensionen, wegen solcher Verbrechen, die mit
dem geistlichen Amte und der sittlichen Aufführung in keiner unmittelbare»
Verwandtschaft stehen, niemals vom Konsistorium, sondern lediglich von den
politischen Behörden verhänget werden können.

xiv.  Abschnitt.
Don Kirchtnttninvmen Md Gebrauchen.

§. 52. In allen dem Konsistorium untergeordneten Kirchen und Bet«
haüscrn müssen die Gebrauche und Zeremonien beim öffentlichen Gottesdienste
nach Vorschrift der angenommenen Liturgie übereinstimmend beobachtet werden.

§. ; z. Au§ dieser Absicht muß jeder anzustellcnde Seelsorger mit
dem Ritual versehen seyn, und sich, in so lang nicht von Hof eine andere
Vorschrift erfolget, in den Kirchenhandlungen darnach verhalten Die bet der
ganzen protestantischen Kirche üblichen Buß und Vertage in jedem Jahre sind
auch künftig beizubehaltcn. Das Konsistorium wird die hiezu bestimmten Tage
allen untergebenen Pastoren, nebst dem Tcrte der Kanzelrede, zeitig und allgemein
bekannt machen.

XV. Abschnitt.
Von Erbauung neuer Bethaüser.

§. 54. Die Erbauung neuer Dethaüser setzet die Einwilligung des Ho¬
fes voraus. Den, Konsistorium liegt nach bewirkter Gutheissung die Verpflich¬
tung ob, Sorge zu wagen, damit der Bau auf eine den Toleranzgesctzen anpas-
sende Art vvllführct werde.

XVI.
/
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XVI.  Abschnitt.

«

Don den in Bethaüsern befindlichen Bänken und deren
Gerechtsamen.

§. 55. Der Kirchenschatz bestreitet die ursprüngliche Anschaffung der
Kirchenbänke, und er unterhält auch diese in brauchbarem Stande, wofür
die etnverletbten Familien jährlich eine Art von ZtnS zu entrichten haben.
Dessen Festsetzung ist keineswegs dem Patron überlassen, sondern daS Kon¬
sistorium verfaßt wegen dieses jährlichen Beitrags einen den Vermögenskräften
der Gemeinden zusagenden Anschlag, der sodann an die politische LandeSstelle
zur Destättigung etngesendet wirb.

§. 56. ES dürfen zwar protestantische Hausväter, nach vorlaüjkger Be¬
willigung der Vorsteher, sich eine Bank oder Sessel verfertigen, sie müssen aber
dennoch jährlich einen Geldbeitrag an den Kirchenschatz entrichten, und der Ge¬
brauch eines solchen Sessels beschränket sich nur auf die persönliche Lebensdauer
des Anschaffcnden, ohne daß er den Sitz einem andern zu verkaufen, zu verschen¬
ken, oder im Testamente zu vermachen berechtiget ist; denn die Bänke und Si¬
tze, es mag sie nun der Kirchenschatz oder auch ein Privat angeschaffet haben,
werden stets als ein Eigenthum der Kirche angesehen.

XVII.  Abschnitt.
Von dem Begrädnißrechte.

§. 57- Ohne Bestimmung der politischen Stelle ist es unzuläßlich,
neue Begräbnißplätze anzulegen, od/r die alten zu erweitern. Bon der Beur-
thcilunz der erstcren, ohne EtnstußdeS Konsistoriums, hängt auch die Entschei¬
dung der Vorfrage ab: ob einem Selbstmörder die Beerdigung auf dem Kirch¬
hofe zu versagen sey, oder nicht? In Bezug auf die Begtabung rvdtcr Körper,
und die Trauerceremonten, sind die landesfürßlichen Patenten zum Richtmaaße
zu nehmen. - . .

XVIII.
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XVIII.  Abschnitt.

Don Kirchenversammlungen.
§.. 58. Die Zusammberufung. eines Synods setzt die Einwilligung

des GuberniumS voraus, welchem auch die Beweggründe, welche dem
Syiwd nvthwendtg machen, s» wie die in Derathschlagung zu nehmenden Gegen¬
stände umständlich- vorzulegen sind. Wird der Synod gebtlliget, so beruft das
Konsistorium die erfoderlichen Personen sowohl vom geistlichen als weltliches
Stande an einem bestimmten Orte und Tage zusammen, und berichtet der
LandeSstelle dm Erfolg.

XIX.  Abschnitt.
Don beit Gesetzen des Landeöfürsten.

§i 59. Das Konsistorium macht die Derordnuogew den Kircheiwvr»
stehern bekannt, wachet sowohl auf deren pünktliche Befolgung, als auf
die dem LandcSfürstkn zustehenden bischöfflichen Rechte, und unterhält,,
eben so wie die katholischen Konsistorien, über alle Verordnungen, es
mögen nun diese was immer für einen Regtcrungszwetg betreffen, eine zum>
Aufsuchen und Nachschlagen bequeme Sammlung, die stets auf dem-RachS»
tische befindlich seyu muß.

Rr. 15.

Dekret vom 22. Julius 1784. Das Konsistorium der angsburgi-
scheu Konfession hat sich bei der Taxeinhcbung, in soweit ihre Religtonsver-
fassung darauf anpassct, nach dem allgemeinen, unterm2. April 1734. für.
dir katholischen Konsistorien kundgemachten Taxnormal, auch seines Orrs ge¬
nau zu achten. ,Als nämlich:

D 8- l
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§. i. Domi. Juliusd- I . anzufangen, verlieren alle diejenigen Ver¬

ordnungen und Gewohnheiten, nach welchen sich die Konsistorien in Einhebung
der Taxen verhalten haben, ihre Kraft, und in Ausmessung derselben muß das
allgemeine erbländtsche Normale zum Rtchtinaaßc genommen werden.

§. 2. Bei der Taxausmessung werde» 'alle Personen"^ ohne Unter¬
scheid des Standes, des Karaktcrs, der Religion, uud ohne Rücksicht, ob sie
Eingebohrne oder Fremde sind, auf gleiche Art behandelt.

§. z. Nur offenbar Mittellose, welche ihr Unvermögen entweder durch
Zeugnisse der Grundvbrtgkcit, oder auf eine andere glaubwürdige Art beweisen,
sind von der Taxentrtchtung lvsgesprochen.

§. 4. Eigentlich sind die Taxen nur eine Schreibgebühr, welche für die
ausgefertigten Bescheide und Urkunden gereichet wird. Denn für die Verwal¬
tung des Hirtenamls selbst dürfen weder die Bischvffe, noch die geistlichen und
weltlichen Beamten ihrer Konsistorien auf Taxen Anspruch machen.

§. ;. Der Taxbetrag muß jederzeit auf dem hinausgebcnden Bescheide,
oder ausfertigenden Urkunde, angrmerket werden.

§. 6. Rur in Bezug auf die in gegenwärtiger Verminung ausdrück¬
lich benannten Fälle ist den Konsistorien gestaltet, schriftliche Urkunden zu erchei-
lcn. In allen übrigen Bewilligungen der Bischbffe sind lediglich Bescheide an
die Partheyen htnauszugeben. Wird eine Urkunde über einen ln dem Normale
nicht ausgedrückten Fall ausgefertiget, so ist dafür nichts zu bezahlen.

He7. Wegen unterlassener Taxentrtchtung wird die Ausfertigung nie¬
mals verschoben, sondern der Taxbetrag indessen»orgemecket, und nach Verlauf
des Wonaiö eingetrieben.

r. 8.
l
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§. F. Die Konflstorial und Kanzleybeamten werden entweder von dem

Ltschoffe, oder aus dem Reltgtonsfvnd bezahlet. Im erken Falle kann sich
der Bischofs, tm zweyten der ReligtonSfond die Tarctnsiüffe zuetgnen.

§. 9. Würde eine höhere, oder kn Fällen, für welche kn dem Tartffe kei¬
ne Gebühr ausgezeichnet ist, dennoch eine Tax eingehoben, so hat derjenige, dei
sich diese ungebührliche Tax angemaffet hat, den zehnfachen Betrag, woyon dir
Hälfte dem Angeber zufällt, an die Landeöstelle zn bezahlen.

Allgemeine bischöfliche KanzkyLaxordnung.
I. Rubrik: 6 Kreuzer.

s) Für jeden Bescheid, der auf ein dem Btschoffe, oder seinem Konsi¬
storium überreichtes Anbrtngcn, ertheilct wird, ohne alle Rücksicht auf den Ge¬
genstand; erfolgte auch über ein dahin nicht gehöriges Gesuch ein adweiSltcher
Bescheid.

d) Für jeden halben Bogen einer Abschrift, die aus der bischöfflichcir
Kanzley verlanget wird. Jedoch dürfen die Parrhcyen, durch grosse Writlaüßg-
leit und Ausdehnung der Schrift nicht beschweret werden.

II. Rubrik: zo Kreuzer.

->) Jede besonders auSgeferttgte Urkunde über erhaltene Tonsur» die
vier untern Grade, über Subdtakvnat, Diakonat und Priesterweihe.

b) Jede ErlaubnißWkunde, in einer andern DiözeS, oder von einem an¬
dern Dischoffe die Weihe zu empfangen.

D 2 c)
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c) . Die erste Urkunde einer ertheilten Meßcclaubniß. Die blosse Erwei¬

terung ist gleich einem Bescheide zu behandeln/

ä) Urkunden über ertheiltr geistliche Gerichtsbarkeit.

e) Urkunden über etusiwetltge Aostellnng auf einer erledigten Pfarrsder
Kaplaney. , .

k) Lischöffliche LegaltsirungSurkunde eines Trau , Tauf und Sterbr-
scheinS, oder einer wie sonst immer beschaffenen Urkunde; jedoch nur , wenn diese
Legalistrung von der Parthey selbst gefodm wird , indem sie ihr keineswegs aufge¬
drungen werden kann.

x) Die erste Urkunde der einem Priester wenigstens auf ein Jahr er¬
theilten Erlaubuiß , in Privatkapellen Messe zu lesen. Die Erweiterung ist gleich
.einem Bescheide zu behandeln.

di) Die erste Urkunde der wenigstens auf ein Jahr ertheilten Erlaubuiß,
in Privatkapellen die Messe lesen zu lasten: und ist die Erweiterung gleich einem
Bescheide zu behandeln.

i) DtwilligungSurkundtzu Abtretung oder Vertauschung einer Pfarrey.

k ) Ein auf Ansuchen der Parthey an eine geistliche oder weltliche Be¬
hörde auögefertigteS Ersuchschrctbcn.

l ) Urkunde über die Weihung eines Altars.

m) Urkunde über die Einsegnung einer Glocke.

III. Rubrik: z Gulden.

-») Für die Urkunde über Einsetzung in eine
§vnst eine geistliche Pfründe , ohne AuSnahnre.

Pfarrey , Kaplaney, oder

b)
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D Für die Urkunde der einem Kandidaten zur Weihe, wegen eine« im

Wege stehenden, bloß in geistlichen Gesetzen gegründeten Hindernisses, ercheilce»
DiSpeiiS-

e) Für die Eutlrssungsurkunde eines Geistlichen aus der DtözrS.

cl) Für die Urkunde über die Weihe einer Kirche.

- «) Für die Munde über die Einsegnung eines Kirchhofes.
- . e > ' . . .

k) Für die Urkunde eines errichteten SttftbriefeS.

x) Für die Ausfertigung eines Portattle ; doch darf für den Stein , oder
sonstige Zugehvr, nichts weiter geködert werden.

IV . Rubrik : 12 Gulden.

Für die Urkunden, welche über die Anstellung zum geistlichen Rathe , oder
sonst zu einer höheren geistlichen, und unter den oben (Hl . ee) angezcigken Fällen
nicht begriffenen Würde auSgefertiget werden. Jedoch verstehet sich dieses nur
von denjenigen geistlichen Aemtcrn und Würden , zu deren Ertheilung, oder Be¬
stätigung , dem Dischoffe eine derlei Urkunde in seiner Kanzley auSferttgcn zu las¬
sen, bewilliget ist.

Diese Tarordnung ist in de» Kanzkyen der Dischoffe und Konsistorien
zu jedermanns Einsicht stets aufzudehaltrm

Rr. r6.

Dekret vom i . August , Resolution vom zo . über Protokoll der
geistlichen öofkommission vom 20. Julius 1784. dUähren . Ob auch die
zur protestantischen Lehre übergclreltcncn Gemeinden, welche zum Unterhalte der

D z katho»
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katholischen Seelsorger jährlich einen gewissen Geldbeitrag zu leisten versprochen
haben , diesen ferner abzutragen verpflichtet seyen? Sieh geistliches Zach
Nr . i - i.

Nr. 17.

Dekret vom 2. August , Resolution vom rg . über Vortrag vom -
L2- Julius 1734 . Mähren . Zu Bestreitung der Reisen, welche die Super¬
intendenten in ihrem Kirchensprengelz» verrichten haben, werden aus dem Ka-
meralärarium keine Beiträge geleistet, sondern dieser Aufwand ist von den «katho¬
lischen Gemeinden, nach einer verhältnißmässtgen Lertheilung , zu tragen.

Rr. 18.

Resolution vom z. August , über die den Ai . Julius voegelegte
Auskunft der fignirten Bittschriften , 1784 Böhmen . Nur die kursäch.
Aschen Untcrthancn sind zu Kirchcnbedienungen bet «katholischen Gemeinden unfä¬
hig. ES kann also einem bereits angesteilten, aus dem Herzogthumc Weimar
gebürtigen Pastor, sobald er sein Vaterland gehörig beweist, die Predigerstelte
keineswegs entzogen werden, da Weimar seinen eigenen vom kurfürstlichen
sächsischen Hofe unabhängigen Fürsten hat.

Rr. 19.

Dekret vom !2. August 1784. Vordekösterreich . Der zu Kon¬
stanz sich niederiaffende» Genfer Kolonie, wenn sie gleich anfangs nur aus zo
Familien bestehen sollte, wird die frcye Reltgtonsübung und Haltung eines Pa¬
stors bewilliget- Sieh Anflcdlungsfäch Nr . 17. §. 2.

Rr. Lo.



über' das Toleranzfach. 25

Nr. 20.

Dekret vom so . Resolut , vom 17. über Vortrag vom 2. Sep¬
tember 1784 . Generale , mit Ausnahme Tyrol . Das zu Tesche» befindliche
Konsistorium der augspurgtschen Konfeffionsverwandten ist nach Wien in den
Mittelpunkt der Monarchie zu übersetzen, dem Personal der Unterhalt aus den
cinflieffenden Taxen , und , wenn diese unzulänglich waren , durch den geringen
auf eine jede protestantische Haushaltung gelegten Beitrag zu versichern. Auf
gleiche Art ist auch in der Residenz ein Konsistorium für die refvrnmten Prote¬
stanten zu errichten ; jedoch muß von Seite der Staatsverwaltung über das Kir-
chenvermvge» beider Religionspaxtheyen stets die Aufsicht geführet worden.

Nr. 21.

Dekret vom 14 . Resolut , vom z - Oktober , über Vortrag vom
zo . September 1784 - Mähren . Zur Aufsicht über die in Mähren und
Schlesien befindlichen Pastoren des helvetischen Glaubensbekenntnisses ist ebenfalls
ein Superintendent mit einem Jahrsgehalte von 200 Gulden anzustellen. Die¬
sen Betrag erhält er aus den etnjliessenden Taxen , welche nach dem für das Kon¬
sistorium der augspurgtschen Konfession vorgeschrtebenen, oben Nr . 15 . befindli¬
chen Normale elngehvbcn werden. Sollte die auSgcmcffene Besoldung durch
diese Taxzuflüffe nicht gesichert seyn , so muß der Abgangso  wie auch
der Ersatz der Reisekosten bet der jährlich vorzunehmenden Kirchenvisitatton , von
den Gemeinden nach einer billigen Bertheilung beigetragen werden.

Nr. 22.

Dekret vom rs . Resolut , vom 2Z. über Vortrag vom io . Okto¬
ber 1784 . Böhmen.

§. r . Die Gubernien müssen jede Beleidigung der protestantischen Geist¬
lichkeit nach Vorschrift der Toleranzpatente htntanhalten , und sobald ein Pastor
über die Verletzung der thin gebührenden Achtung gegründete Klage führet , den
Schuldigen bestrafen.

§. 2.
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§. 2. Es wird zwar den Pastoren gestattet, die«katholischen In¬

wohner zu besuchen, und den Kindern in der Rcltgionslehre Unterricht zu
geben; allein es darf zu dieser Prtvatunterweisung, ausser dem HauSwirlhe,
fttner Familie, und den«katholischen Dienstboten, kein Fremder zugelassea werden.

§. z. Es wäre überstüfstg, zu jener Gattung Untersuchungen, wel¬
che mit der Religion ganz keine Verwandtschaft haben, und wo bloß da-
zweydeutige Betragen eines Predigers, als Unterthan und Bürger betrachtet,
aufgedecket werden soll, jedesmal einen Superintendenten mit vermehrten Rei¬
sekosten beizuziehen.

§. 4. Den Landerstcllen liegt ob, Sorge zu tragen, damit von den
protestantischen Pastoren keine besonderen Wegmaüte und andere Abgaben^
ausser zu welchen die katholische Prieftcrschaft ebenfalls verpflichtet ist, etnge-
hoden werden.

§. 5. Die Pastoren der geduldeten Religionen sollen sich nie daS>
Recht herauSnchmen, über das Betragen und Lebensart der sogenannten
Deisten geheime Nachforschung zu halten, noch weniger dieselben, wider daS>
ausdrückliche Verbot, anzugeben; es wäre denn der Fall, daß sich diese Leute
offenbar einer Hintansetzung der politischen Verordnungen schuldig gemacht
hätten.

§. 6. Endlich können sich die Pastoren kelne-rdings beschweren, wenn
die katholischen Seelsorger,, um die Unterthanen der herrschenden Kirche ge¬
gen den Abfall zu verwahren,mit Bescheidenheit in den öffemlichcn Religions¬
unterricht einflicffen lassen, daß in beiden protestantischen Kirchen, wegen Ab¬
gang der Dtschöffe, auch kein ordentliches priesterthum vorhanden sepn
könne.

Rr. 2Z.
Dekret vom 22. Resolut, vom 15. über Vortrag vom n . No¬

vember 1784. Generale. Es ist in Ansehung der Protestanten und Katho¬liken
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Mir bei Heurathcn kein anderer Unterscheid anzunrhmen , als welchen dar
Ehepatent stststrllet. Die berliner Kvnsistorialcyavsur , welche die Ehe » der
tm zweyten Grade verwandten Personen billiget,. ist keineswegs von den in
anderen Ländern .sich mrfhaltenden prstrstanttschen Gemeinden als ein Grund»
gesetz ihrer Religion angenommeu worden. Rach dieser Voraussetzung sind
die Ehen zwischen «katholischen tm zweyten' Grade verwandten Personen in
der Regel unzuläßlich , und die Gubernien keineswegs befugt , die Dispensa¬
tion für sich zu bewilligen , sondern sie müssen, falle das Ansuchen durch sehr
erhebliche Gründe unterstützet würde , dieses dem Hofe zur Entscheidung vor-
lrgen.

Nr. 24,

Dekret vom 24. Resslut . vom 20 . über Protokoll der geistli¬
chen öofkommistlon vom 9. November 1784 . Vordevösterreich . Die
protestantischen Inwohner der Grafschaft Falkenstein werden weder in den ka¬
tholischen Kirchen verkündiget , noch sind sie an die katholische» Seelsorger die
Stolgcbühren zu bezahlen verbunden. Sieh geistliches Fach Ne . 254-

Nr. 25.

Dekret vom 25 . Resolut , vom 21 . über Vortrag vom n . No¬
vember 1784 . Galizien . LerPrediger der augspurgtjchen Konfession zu Lem¬
berg darf diejenigen Gemeinden , welche zu seinem Unterhalte bettragen , bis
zu Ueberkommung eines eigenen Pastors , jährlich drey oder viermal besu¬
chen, und tu einem hiezu auSgewähltcn Privathause den feyerlichen Gottes¬
dienst halten , jedoch muss sowohl die Zelt als der Ort jedesmal dem Krets-
amte angczeigt , und den Katholischen , um dem ReligionSabfalle zuvorzukom¬
men , durchaus der Zutritt versagt werden.

Nr. 26.

Dekret vom 6 . Resolut , vom r . Dezember , über Vortrag vom
22 . November 1784 . Vorderdsterreich . Zum Inspektor , welcher in der

E Haupt-
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stadt der Grafschaft Falkenstein selnen Wohnsitz zu nehmen hat , soll durchaus
kein Fremder, sondern ein zur Aufsichtführung über die Prediger , und Leitung
der Religionsgegenstände gewachsener Mann aus der im Lande gebürtigen Geist¬
lichkeit eruenuet, und , da gegenwärtig kein solcher geschickter Mann sich aus flu¬
ten läßt, die Stelle indessen unbesetzt gelassen werden.

Kr. 27.

Dekret vom l 6. Resolut , vom n . über Vortrag vom 7. Dezem¬
ber 1784. Böhmen . Diejenigen schwärmerischen Uutcrthanen, welche sich,
mit Hintansetzung der christlichen in den Erbländern geduldeten Religionen, öf¬
fentlich zu einen sogenannten Deismus bekennen, und auch ihre Kinder in dem¬
selben erziehen wollen, sind mit 24 Stockschlägcn zu züchtigen, ihnen die Kinder
wegen der besorglichen Verführung wegzunehmen, und auf Kosten der Vater ,
wenn diese Vermögen habe», gegenthcilS aber unentgeltlich, entweder in Wai-
ftnhaüsern zu erziehen, oder zu anderen wohlgesitteten Leuten in die Kost zu
geben.
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